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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

14.02.2019 

Geschäftszahl 

Ra 2018/18/0409 

Rechtssatz 

Das System der Rechtsberatung nach den §§ 48 ff BFA-VG 2014 sieht vor, dass die Auswahl der Rechtsberater 
für das Beschwerdeverfahren vor dem BVwG gemäß § 52 BFA-VG 2014 dem Bundeskanzler obliegt (§ 48 Abs. 
4 BFA-VG 2014). Er kann unter den Voraussetzungen des § 48 Abs. 7 BFA-VG 2014 auch juristische Personen 
mit der Besorgung der Rechtsberatung betrauen (§ 48 Abs. 6 BFA-VG 2014), was in Österreich tatsächlich 
geschehen ist. Dem Bundeskanzler kommt außerdem gemäß § 48 Abs. 9 BFA-VG 2014 die Befugnis zu, die 
Betrauung einzelner juristischer Personen mit sofortiger Wirkung aufzuheben und die damit erteilten Befugnisse 
zu widerrufen, wenn die juristische Person eine Voraussetzung gemäß § 48 Abs. 7 BFA-VG 2014 nicht mehr 
erfüllt oder ein von ihr mit der Durchführung der Rechtsberatung oder beratenden Unterstützung Beauftragter 
wiederholte und beharrliche Pflichtverletzungen begeht. Für eine Zuständigkeit des BFA zur Feststellung 
allfälliger Pflichtverletzungen einzelner Beauftragter einer juristischen Person, die vom Bundeskanzler mit der 
Rechtsberatung betraut worden ist, bleibt bei dieser Gesetzeslage kein Raum. 
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